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B a u r e c h t

Wahlrecht eingeschränkt

Grundsätzlich hat der Werkunternehmer 
die Wahl, wie er einen unstreitigen Man-
gel beseitigt. Ist die Mängelbeseitigung 
allerdings nur in bestimmter Weise mög-
lich, ist er zu dieser verpflichtet. Andere  
Arten der Erfüllung kann der Bestel-
ler als untaugliches Angebot von vorn- 
herein zurückweisen.

Liegt also – wie im Fall des BGH – ein 
Sachverständigengutachten vor, welches 
nur eine Art der Mangelbeseitigung erge-
ben hat, so ist der Werkunternehmer hier-
zu verpflichtet. Untaugliches Stückwerk 
muss der Besteller nicht hinnehmen.

BGH vom 05.05.2011, VII ZR 28/10

		
		  Dr. Gregory Benedicter

	 Rechtsanwalt

Wirkung von Besprechungsprotokollen

Der BGH hat eine wichtige Entscheidung 
für die Rechtswirkung von Besprechungs-
protokollen im Baurecht getroffen. Dem-
nach muss der Empfänger eines schrift-
lichen Besprechungsprotokolles (wenn er 
an der Besprechung teilgenommen hat), 
dem Inhalt unverzüglich widersprechen, 
wenn er ihn für fehlerhaft hält. Anderen-
falls entsteht eine vertragliche Bindung. 
Zitat:„Erhält der Auftragnehmer zeitnah zur 
Verhandlung über den bereits geschlossenen 
Vertrag das darüber erstellte Protokoll und ist 
aus diesem die Abänderung des Vertrages zu 
erkennen, ist er in gleicher Weise verpflichtet, 
den Änderungen zu widersprechen, wie er es 
wäre, wenn er nach der Vertragsverhandlung 
ein kaufmännisches Bestätigungsschreiben 
über das Ergebnis der Vertragsverhandlung 
erhalten hätte.”

Zudem hat der BGH entschieden, dass 
der Vertreter, der zu einer solche Be-
sprechung entsendet wird, zumindest 
nach den Grundsätzen der Anscheins-
vollmacht Vertretungsmacht für den 
Vertragspartner hat. Der Vertretene kann 

später demnach nicht damit argumentie-
ren, dass der Vertreter nicht hinreichend 
bevollmächtigt war.

BGH vom 28.04.2011, V ZB 194/10

		A  xel Sawal
	 Rechtsanwalt und Notar

G R U N D S T Ü C K S R ECHT  

BGH rettet Baugruppen (GbR)

Der BGH hat in einer Entscheidung das 
Problem vieler Baugruppen und Grund-
stücke erwerbenden GbRs gelöst. Nur 
kurz zum Problem: Viele Baugruppen 
sind in der Praxis zunächst gegründet 
worden, erst Wochen/Monate später 
erfolgte der Erwerb des Grundstücks 
auf dem das Bauprojekt durchgeführt 
werden sollte. Die Grundbuchämter ver-
sagten aufgrund von Entscheidungen 
u. a. des Kammergerichts und des OLG 
München die Eintragung. Ausnahme: 
Gesellschaftsvertrag und Kaufvertrag 
waren in einer Urkunde zusammenge-
fasst worden. Diese Rechtspraxis hat der 
BGH in einem Berliner Fall (AG Charlot-
tenburg) nicht bestätigt. Nach der neuen 
Rechtsprechung des BGH sei es bei einer 
erwerbenden GbR ausreichend, wenn 
die GbR und ihre Gesellschafter in der 
Auflassungserklärung benannt sind, und 
die für die GbR Handelnden erklären, 
dass sie alleinige Gesellschafter seien. 
Eines weiteren Nachweises der Existenz 
bedürfe es gegenüber dem Grundbuch-
amt nicht. Damit dürften viele Baugrup-
pen aufatmen, für die es bislang lediglich 
sehr  komplizierte rechtliche Konstrukti-
onen zum Vollzug der Urkunden gab. 
Für Beratungen stehen wir gerne zur 
Verfügung. Wir haben durch die Betreu-
ung vieler Baugruppen einschlägige Er-
fahrung auf diesem Gebiet, insbesondere  
bei der notariellen Betreuung.

BGH vom 28.04.2011, V ZB 194/10

		A  xel Sawal
	 Rechtsanwalt und Notar	

Gesellschaftsrecht

Gründung einer UG und ihre Tücken

Die Gründung einer Unternehmerge-
sellschaft (UG) wird immer beliebter. 
Ausländische Ltd.’s werden kaum mehr 
gegründet. Allerdings hat auch die Grün-
dung einer UG ihre Tücken – jedenfalls, 
wenn es den Gesellschaftern auf eine ko-
stengünstige Gründung ankommt. Das 
tatsächliche Stammkapital ist nämlich 
nur dann bei der Notarkostenberech-
nung heranzuziehen, wenn das amtliche 
Musterprotokoll verwendet wird.

Das bedeutet, dass die Gründungsur-
kunde aus einem (sehr kurzen) Doku-
ment besteht und lediglich die wesent-
lichen Regelungen für eine Gesellschaft 
erhält. Eine gesonderte Satzung und 
Geschäftsführerbestellung gibt es an-
ders als bei einer normalen GmbH nicht. 
Sobald allerdings auch nur geringfügig 
vom Musterprotokoll abgewichen wird, 
ist als Wert 25.000,00 € anzusetzen. Dies 
gilt beispielsweise, wenn die Gesell-
schafter eine weitere Regelung in die 
Gründungsurkunde aufnehmen wollen.

Das OLG München hat allerdings ent-
schieden, dass völlig unbedeutende Än-
derungen ohne Auswirkungen auf den 
Inhalt keine unzulässige Abänderung 
des Musterprotokolls darstellen. Dies 
bestriff jedoch lediglich Zeichensetzung, 
Satzstellung und Wortwahl. Die UG ist 
daher gegenüber der GmbH nur dann 
bei der Gründung kostengünstiger, 
wenn das Musterprotokoll im wesent-
lichen unverändert übernommen wird.

OLG München vom 2809.2010, 31 Wx 173/10	
BGH vom 01.04.2011, V ZR 162/10

		A  xel Sawal
	 Rechtsanwalt und Notar
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Sehr geehrte Mandanten,

im vorliegenden Newsletter haben wir 
Ihnen einige der wichtigsten Entschei-
dungen aus unserem Blog Rechtaktuell 
zusammengestellt.

Besonders zu erwähnen ist die Ent-
scheidung des BGH zur Eintragung ei-
ner Grundstücks-GbR ins Grundbuch. 
Dies Entscheidung hat insbesondere bei 
Baugruppen für Entspannung gesorgt. 
Denn es war monatelang aufgrund 
von Entscheidungen vieler Oberlan-
desgerichte nicht möglich eine Grund-
buchumschreibung zugunsten einer 
GbR im Grundbuch zu erreichen, wenn 
diese nicht in der Kaufvertragsurkun-
de selbst gegründet worden war. Dies 
hat der BGH glücklicherweise anders 
gesehen und deutliche Erleichterungen 
für Baugruppen und Wohnprojekte ge-
schaffen. 
 
Wenn Sie Interesse an einer Beratung 
rund um das Thema Baugruppen ha-
ben, kommen Sie gerne auf uns zu. Wir 
haben auf notarieller Seite bereits viele 
Projekte erfolgreich begleitet.
  
 Mit den besten Grüßen
 
 Ihr Kanzleiteam
 SAWAL | Rechtsanwälte & Notare 

M i e t r e c h t

Verspätete Zahlung 
als Kündigungsgrund

Zahlt der Mieter seine Miete nicht 
pünktlich, kann der Vermieter kündigen. 
Zunächst ist allerdings eine Abmahnung 
erforderlich. Geht nach Zugang der Ab-
mahnung eine Miete erneut verspätet 
ein, kann der Vermieter kündigen. Dies 
hat der BGH mit Urteil vom 04.05.2011 
entschieden.

Wenn der Vermieter unpünktliche Zah-
lungen allerdings über Jahre (im BGH-
Fall von 1983 bis 2007) unbeanstandet 
gelassen hat, genügt eine unpünktliche 
Zahlung nach Abmahnung nicht für eine 

Kündigung. Zwar seien wiederkehrende 
Vertragsverletzungen nicht deshalb in 
einem mildernen Licht zu sehen, weil 
der Vermieter sie hinnehme, der Mieter 
könne seinerseits jedoch aus dem Ver-
halten des Vermieters auch nicht den 
Schluss ziehen, dass der Vermieter das 
vertragswidrige Verhalten auch in Zu-
kunft hinnehmen werde.

Mahnt der Vermieter den Mieter ab, so ist 
klargestellt, dass verspätete Zahlungen 
in Zukunft nicht mehr geduldet werden.

Ob in einem solchen Fall eine zweite 
oder weitere unpünktliche Zahlung für 
eine Kündigung genügt, hat der BGH 
leider nicht klargestellt. So bleibt es in 
solchen Fällen bei einer Einzelfallfrage, 
ob das Verhalten des Mieters zur Kündi-
gung berechtigt. M. E. müsste spätestens 
nach einer zweiten unpünktlichen Zah-
lung eine Kündigung möglich sein. Wie 
lange soll der Vermieter die unpünkt-
liche Zahlung sonst noch hinnehmen?

BGH vom 04.05.2011, VIII ZR 191/10

		  Dominik Schüller
	 Rechtsanwalt

4 jähriger Kündigungsausschluss – 
strenge Anforderungen

Nach der Rechtsprechung ist ein beider-
seitiger Kündigungsausschluss von bis 
zu 4 Jahren in einem Wohnraummietver-
trag zulässig. Hierbei muss jedoch auf 
Details geachtet werden. Das Mietver-
hältnis muss spätestens mit Ablauf von 
4 Jahren zu beenden sein.

Beginnt die Kündigungsfrist erst nach 
der vierjährigen Ausschlusszeit, so ist 
die Klausel unwirksam und der Mietver-
trag nach den gesetzlichen Fristen jeder-
zeit kündbar. So der BGH.

BGH vom 02.03.2011, 51 S 245/10

		A  xel Sawal
	 Rechtsanwalt und Notar

Verwertung der Mietkaution
	
Kürzlich haben wir über Mietkau- 
tionsprobleme bei der Veräußerung von 
Grundstücken berichtet. Das Oberlan-
desgericht Frankfurt hat ebenfalls eine 
wichtige Entscheidung zur Mietkaution 
getroffen.

In der Entscheidung vom 15.04.2011 
stellt das Gericht fest, dass ein Vermie-
ter eine Kaution auch dann noch zur 
Deckung seiner rechtskräftig festgestell-
ten Forderung verwerten könne, wenn 
er das Mietobjekt bereits veräußert und 
übereignet habe. Voraussetzung ist na-
türlich, dass sich die Kaution noch in sei-
nem Vermögen befindet.

§ 566 a BGB schütze den Mieter vor 
Nachteilen der Veräußerung. Kann der 
frühere Vermieter die Mietsicherheit we-
gen Mietrückständen verwerten, steht 
der Mieter nicht schlechter, als vorher. 
Die Entscheidung ist daher richtig. Miet-
kautionen sind bei der Veräußerung 
eines Grundstücks ein ständiges Pro-
blem. Hier sind gute notarielle Gestal-
tungen erforderlich um spätere Rechts-
streite zu vermeiden.

Oberlandesgericht Frankfurt a. M. 		
vom 15.04.2011, 2 U 192/10

		  Dominik Schüller
	 Rechtsanwalt

Neues aus dem Mietrecht:  
Mietrechtsänderungsgesetz

Auf der Seite der Legal Tribune (www.
lto.de) wurde unser zweiteiliger Arti-
kel zu den Neuerungen des geplanten 
Mietrechtsreformgesetzes veröffentlicht. 
Aufgrund des Umfanges kann der Ar-
tikel hier leider nicht vollständig veröf-
fentlicht werden. Den ersten Teil finden 
Sie hier: http://tinyurl.com/mietrecht-1 
(RA Schüller), den zweiten Teil hier: 
http://tinyurl.com/mietrecht-2 (RA Dr. 
Benedicter). Nach den Plänen der Bun-
desregierung sollten einige wirkungs-
volle Änderungen bei energetischen 
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Modernisierungen und der Bekämpfung 
von Mietnomaden im BGB umgesetz 
werden. Der Gesetzesentwurf ist am Wi-
derstand der Länder im Bundesrat ge-
scheitert und soll nun im Vermittlungs-
ausschuss diskutiert werden. Es bleibt 
abzuwarten, was von den guten Ansät-
zen dann noch übrig bleibt.
 
Die geplanten Eckpunkte des Miet-
rechtsänderungsgesetzes der Bundesre-
gierung sind:
-	 Hinterlegungsanordnung soll einst-

weilige Verfügung ermöglichen
-	 Vorgeschobene Untermieter kein Hin-

derungsgrund mehr für Räumung
-	 Fristlose Kündigung schon bei zu spä-

ter und zu geringer Kautionszahlung
-	 Kein Recht auf Mietminderung wäh-

rend Modernierungsmaßnahmen
-	 Kosten für Wärme-Contracting kön-

nen auf Mieter umgelegt werden
-	W eniger Kosten bei Räumung für Ver-

mieter (Berliner Räumung)
-	 Umgehung von Mieterschutz bei Ei-

genbedarfskündigungen erschwert

Zu den Details verweisen wir auf o.g. Artikel.

Kündigung bei Minderung – 
Irrtum des Mieters

Bei Minderungen kann sich der Mieter 
schnell vertun, da es keine verbindlichen 
Tabellen gibt. In einem gewissen Um-
fang wird ein Irrtum von der Rechtspre-
chung toleriert. Das bedeutet nicht, dass 
dem Mieter höhere Minderungsbeträge 
zugesprochen werden. Die Rückstände 
aufgrund zu hoher Minderungsbeträge 
können jedoch nicht Gegenstand einer 
fristlosen Kündigung sein.

Auf einen Irrtum wegen der Höhe der 
Mietminderung kann sich der Mieter je-
doch nicht berufen, wenn der Mietmin-
derungsgrund nur zeitweilig bestanden 
hat. Nach Auffassung des BGH kann ein 
temporär auftretender Mietmangel nur 
in dem Zeitraum mietmindernd veran-
schlagt werden, in dem er aufgetreten 
ist. Über den Zeitraum ist kein Irrtum 
möglich. Entweder die Tauglichkeit der 
Mietsache ist beeinträchtigt oder nicht.

In einem solchen Fall kann der Vermieter 
wegen unberechtigter Mietminderungen 
kündigen.

Landgericht Berlin vom 18.04.2011, 67 S 502/10

		
		  Dr. Gregory Benedicter

	 Rechtsanwalt

Kündigungsschutz in Berlin erweitert

§ 577a BGB bestimmt:
(1) Ist an vermieteten Wohnräumen nach der 
Überlassung an den Mieter Wohnungseigen-
tum begründet und das Wohnungseigentum 
veräußert worden, so kann sich ein Erwerber 
auf berechtigte Interessen im Sinne des § 573 
Abs. 2 Nr. 2 oder 3 erst nach Ablauf von drei 
Jahren seit der Veräußerung berufen.

Abs. 2 ermächtigt die Länder diese 
Frist auf bis zu 10 Jahre zu verlängern, 
wenn im betroffenen Gebiet eine aus-
reichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Mietwohnungen zu angemessenen 
Bedingungen in einer Gemeinde oder 
einem Teil einer Gemeinde besonders 
gefährdet ist. Das Land Berlin hatte von 
dieser Befugnis Gebrauch gemacht und 
in vier Bezirken eine Verlängerung auf 
7 Jahre festgelegt. Die Verordnung tritt 
am 31.08.2011 außer Kraft. Der Senat hat 
bereits eine Nachfolgeverordnung be-
schlossen, die die Frist von 7 Jahren auf 
die Bezirke Mitte und Steglitz-Zehlen-
dorf ausweitet. Damit gilt der verlänger-
te Zeitraum für folgende Bezirke:

- Charlottenburg-Wilmersdorf
- Friedrichshain-Kreuzberg
- Pankow
- Tempelhof-Schöneberg
- Mitte
- Steglitz-Zehlendorf

Erwerber von umgewandelten Woh-
nungen sollten daher in jedem Fall prü-
fen, ob u.Ust. der Kündigungsschutz 
ihrer Wohnung statt 3 Jahren 7 Jahre be-
trägt. Für Eigennutzer kann dies für den 
Erwerb einer Wohnung ein KO-Kriteri-
um darstellen, wenn man sich mit dem 
Mieter nicht einigen kann.

Formal muss die Rechtsverordnung 
noch den Rat der Bürgermeister passie-
ren. Sie wird dann voraussichtlich am 
01.09.2011 in Kraft treten und für ca. 
1.880.000 Berliner Mieter gelten, die in 
diesen Bezirken wohnen.

		  Dominik Schüller
	 Rechtsanwalt

Bunt ist nicht jedermanns Geschmack

Inzwischen ist es auch zu vielen Mietern 
durchgedrungen, dass Schönheitsrepa-
raturklauseln unwirksam sein können 
und sie dann beim Auszug nicht ver-
pflichtet sind, Wände zu streichen und 
ähnliche Arbeiten durchzuführen.
Häufig wird dabei jedoch nicht korrekt 
zwischen dem Anspruch auf durchfüh-
rung der Schönheitsreparaturen und 
Schadensersatzansprüchen unterschie-
den. Einen Paradefall hatte das Landge-
richt Essen zu entscheiden:

Der Mieter hatte während der Mietzeit 
die Wände in kräftigen Farbtönen gestri-
chen. Die Schönheitsreparaturklausel war 
unwirksam, der Mieter zog bei Beendi-
gung des Mietverhältnisses aus, ohne die 
Wände zu streichen. Der Vermieter ver-
langte die Kosten hierfür als Schadenser-
satz (1 Zimmer = 1.875,94 €). Das Gericht 
verurteilte den Mieter zur Zahlung. Wer 
als Mieter die Wände in einen farblichen 
Zustand versetzt, der die Grenzen des 
normalen Geschmacks überschreitet, 
muss beim Auszug in hellen, deckenden 
Farben streichen. Sonst riskiert er teure 
Schadensersatzansprüche.

Die Grenze für eine Farbgestaltung ist 
recht eng zu ziehen. Wer Kosten scheut, 
sollte auf Farbanstriche verzichten.

Landgericht Essen vom 17.02.2011, 10 S 344/10

		  Dominik Schüller
	 Rechtsanwalt
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Immer Ärger mit Touristen

Wird eine Wohnung eines Mietshauses 
als Ferienwohnung genutzt, ergibt sich 
hieraus nicht automatisch ein Minde-
rungsrecht der übrigen Mieter. Eine 
normale „Unruhe” durch die Touristen 
müsse hingenommen werden. Es könne 
nicht vermutet werden, dass Feriengäste 
stets über die normale Wohnnutzung 
hinausgehende Beeinträchtigungen ver-
ursachen. Mieter einer Wohnung in In-
nenstadtlage müssten mit solchen Beein-
trächtigungen leben. 

Interessant ist zudem der Hinweis des 
Gerichts zur fristgerechten Kündigung 
(die fristlose war geheilt worden). Die 
Zahlung der rückständigen Miete habe 
diese nicht entfallen lassen. Wenn gar 
kein Mangel vorgelegen habe, könne die 
fristgerechte Kündigung nicht geheilt 
werden.

Im Grundsatz entspricht diese Auffas-
sung der Rechtsprechung des BGH. 
Allerdings hat dieser 2005 entschieden, 
dass bei der Prüfung, ob die fristgerechte 
Kündigung wirksam sei, der Zahlungs-
ausgleich mit berücksichtigt werden 
könne. Hierdurch könne geprüft wer-
den, ob das Fehlverhalten des Mieters in 
einem besseren Licht erscheine.

Die Entscheidung des Landgerichts zeigt 
jedoch, dass für den Mieter bei zweifel-
haften Minderungen eine große Gefahr 
liegt, die Wohnung zu verlieren. Auch 
dann, wenn der Rückstand später ge-
zahlt wird. Dies ist vielen Mietern nicht 
bewusst. Allerdings kann das Pendel im 
Einzelfall auch zu Lasten des Vermieters 
ausschlagen.

Landgericht Berlin vom 28.01.2011, 63 S 240/10	
BGH vom 16. 2. 2005, VIII ZR 6/04

		  Karsten Schönfeld
		  Rechtsanwalt und Fachanwalt für

	 Miet- und Wohnungseigentumsrecht

W e g - r e c h t

Erwerb von Sondereigentum
durch die WEG

Grundsätzlich ist die Wohnungseigentü-
mergemeinschaft in der Lage, aufgrund 
ihrer Teilrechtsfähigkeit auch Sonde-
reigentum an der eigenen Wohnungs-
eigentumsanlage zu erwerben. Dies ist 
allerdings nur dann zulässig, wenn der 
Erwerb der ordnungsgemäßen Verwal-
tung entspricht. Das OLG Hamm hat 
hierzu Stellung genommen: Nach An-
sicht des Senates kommt es nicht darauf 
an, ob der Erwerb zweckdienlich ist, 
sondern ob über die Zweckmäßigkeit 
hinausgehende Gemeinschaftsinteres-
sen für den Erwerb sprechen. Zulässig 
ist der Erwerb, wenn Einheiten zur Ver-
meidung von weiteren Wohngeldausfäl-
len von Eigentümern erworben und sie 
zu einem günstigen Zeitpunkt wieder 
veräußert werden sollen – so das OLG. 
Im Fall handelte es sich jedoch um wirt-
schaftlich wertlose oder nicht veräußer-
bare Einheiten (mehr gibt die Entschei-
dung nicht preis). Ziel des Erwerbes war 
es schlichtweg, die verschuldeten Mit-
eigentümer aus der WEG zu entfernen. 
Dies stellt nach Auffassung des OLG 
keine ordnungsgemäße Verwaltung dar. 
Vor dem Beschluss über den Erwerb ei-
gener Einheiten sollten sich Wohnungs-
eigentümergemeinschaft beraten lassen.

Oberlandesgericht Hamm vom 12.08.2010,	
15 Wx 63/10

		  Karsten Schönfeld
		  Rechtsanwalt und Fachanwalt für

	 Miet- und Wohnungseigentumsrecht

Änderung des WEG-Umlageschlüssels

Den Wohnungseigentümern steht nach 
Ansicht des BGH bei der Änderung des 
Umlageschlüssels für die anfallenden 
Kosten ein weites Ermessen zu. Nach 
§ 16 Abs. 2 WEG werden die Lasten des 
gemeinschaftlichen Eigentums sowie die 
Kosten der Instandhaltung, Instandset-
zung, sonstigen Verwaltung und eines 
gemeinschaftlichen Gebrauchs des ge-

meinschaftlichen Eigentums nach dem 
Verhältnis der Anteile der Wohnungs-
eigentümer umgelegt. Hiervon können 
diese jedoch durch Beschluss abwei-
chen (§ 16 Abs. 3 WEG) und zwar auch 
rückwirkend soweit noch nicht über das 
jeweilige Wirtschaftsjahr abgerechnet 
worden ist. In der Regel ist der Umla-
geschlüssel in der Teilungserklärung 
festgelegt. Dann bedarf es grundsätzlich 
einer einvernehmlichen Änderungsver-
einbarung. Liegt jedoch eine sogenannte 
Öffnungsklausel vor, so muss nur deren 
Mehrheitserfordernis eingehalten wer-
den.Der Umlageschlüssel für Instandset-
zungsrücklagen kann hingegen nicht auf 
Dauer, sondern nach § 16 Abs. IV WEG 
nur im Einzelfall abgeändert werden.

BGH vom 01.04.2011, V ZR 162/10

		A  xel Sawal
	 Rechtsanwalt und Notar

Kein Stimmrechtsausschluss bei 
Wohngeldrückständen

Immer wieder enthalten Teilungserklä-
rungen Klauseln, nach denen diejenigen 
Wohnungseigentümer, die Wohngeld-
rückstände haben, mit ihrem Stimm-
recht ausgeschlossen sind. Dies hat der 
BGH für unwirksam erachtet. Auch bei 
Wohngeldrückständen kann der Woh-
nungseigentümer weder von der Teil-
nahme an der Eigentümerversammlung 
ausgeschlossen noch ihm das Stimmrecht 
entzogen werden. Die Klausel ist nichtig. 
Bei der Teilnahme und dem Stimmrecht 
handelt es sich um einen Kernbereich der 
elementaren Mitgliedschaftsrechte. Diese 
dürften nicht ausgehebelt werden. Be-
schlüsse, die hierauf aufbauen, sind aller-
dings dann nicht unwirksam, wenn fest-
steht, dass sich der Beschlussmangel nicht 
auf das Ergebnis ausgewirkt hat. Dies ist 
wie immer eine Einzelfallentscheidung.

BGH vom 10.12.2010, V ZR 60/10

		  Karsten Schönfeld
		  Rechtsanwalt und Fachanwalt für

	 Miet- und Wohnungseigentumsrecht


